
Zutreffendes ankreuzen [X] oder ausfüllen

EingangsstempelAntrag auf Erteilung einer Zulassung zum
Warentransport unter Zollverschluss für

1.

2.

3.

4.

5.

Straßenfahrzeuge nach dem Konstruktionstyp

Behälter nach dem Konstruktionstyp auf der 
Herstellungsstufe

Antragsteller (Name oder genaue Firmenbezeichnung, Anschrift)

Straßenfahrzeug

LKW Auflieger Anhänger Transporter

Vor dem Ausfüllen die Hinweise auf der Folgeseite beachten!

Hersteller des Fahrgestells (Name oder Firma) Erkennungsnr. oder -buchstaben des Konstruktionstyps

Hersteller des Aufbaus (Name oder Firma)

Art des Aufbaus

Aufbau mit Schutzdecke

Koffer

Aufbau mit Dach- und/oder Seitenschiebeplane 

Tank SiloThermoaufbau 

Behälter

Container Wechselbehälter Abnehmbarer Tank

Aufbau teilweise offen mit Schutzdecke zusammenklappbar oder zerlegbar

Erkennungsnr. oder -buchstaben des Konstruktionstyps

Eigengewicht (kg)

Angaben zum Laderaum/Behälter 

Form

Kasten Zylinder Kugel Sonstige

Abmessungen des Laderaums (Länge, Breite, Höhe, ggf. Durchmesser in cm)

Länge Breite Höhe ggf. Durchmesser bei Tank und Silo

Außen
Inhalt (l) Kammeranzahl

Innen

Wesentliche Merkmale des Laderaums/Behälters (Konstruktionsart, Werkstoffe, Isolierung usw.)

Zahl und Lage der Verschlusseinrichtungen (ggf. auf gesondertem Blatt erläutern)
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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EORI-Nummer (optional siehe Hinweis unter 4.)

Sonstiges

Sonstige

Sonstiger



Verpflichtungserklärung

Mit der Antragstellung verpflichten Sie sich:

a) Fahrzeuge bzw. Behälter des betreffenden Typs, der zugelassen werden soll, vorzuführen (Anlage 3 Abs. 12 Buchst. a)
TIRÜbk bzw. Anlage 7, Teil II, Abs. 11 Buchst. a) TIRÜbk);

b) Während der Herstellung der Serie des betreffenden Typs jederzeit die Prüfung weiterer Fahrzeuge bzw. Behälter zu
gestatten (Anlage 3 Abs. 12 Buchst. b) TIRÜbk bzw. Anlage 7, Teil II, Abs. 11 Buchst. b) TIRÜbk);

c) Jede, auch die kleinste Änderung des Konstruktionstyps vor ihrer Durchführung anzuzeigen (Anlage 3 Abs. 12 Buchst. c) TIR
Übk bzw. Anlage 7, Teil II, Abs. 11 Buchst. c) TIRÜbk);

Ort, Datum, Unterschrift

13.

14.
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d) Bei Straßenfahrzeugen an einer sichtbaren Stelle die Erkennungsnummer oder -buchstaben des Typs sowie die Nummer
des einzelnen Fahrzeugs in der Bauserie (Fabrikationsnummer) anzubringen (Anlage 3 Abs. 12 Buchst. d) TIRÜbk).

Bei Behältern zusätzlich zu den Angaben auf der Zulassungstafel die Erkennungsnummer oder -buchstaben des Typs sowie
ihre laufende Nummer in der Serie des betreffenden Typs (Fabrikationsnummer) anzubringen (Anlage 7, Teil II, Abs. 11 Buchst. d)
TIRÜbk).

f) Ein Verzeichnis der hergestellten Fahrzeuge bzw. Behälter des zugelassenen Konstruktionstyps zu führen (Anlage
3 Abs. 12 Buchst. e) TIRÜbk bzw. Anlage 7, Teil II, Abs. 11 Buchst. e) TIRÜbk).

Anlagen

Zeichnungen 
Konstruktionsbeschreibungen

Lichtbilder

Liste der Entwicklungsstandorte 
(Siehe Hinweis 1 unter 5.)

Hinweise

Der Antrag ist bei dem Hauptzollamt zu stellen, in dessen Bezirk die Fahrzeuge bzw. Behälter hergestellt werden (Ort der 
Schlussmontage). 
Soll ein Fahrzeug- bzw. Behältertyp in mehreren Staaten, die Vertragspartei des TIR Übereinkommens sind, in identischer 
Form hergestellt werden, ist in jedem Staat eine eigenständige Zulassung zu beantragen. 
Soll die Produktion eines Fahrzeug- bzw. Behältertyps in mehreren Produktionsstandorten in Deutschland erfolgen, ist das 
Hauptzollamt zuständig, in dessen Bezirk sich neben einem Produktionsstandort ein Entwicklungsstandort befindet. 

1.

Für Motorwagen und Anhänger sind getrennte Anträge zu stellen.2.

Dem Antrag auf Zulassung eines Straßenfahrzeugs bzw. Behälters sind grundsätzlich Konstruktionsbeschreibungen mit Zeichnungen
in 3-facher Ausfertigung in Papierform (Originalgröße) und ggf. Fotografien (Seiten- und Rückansicht) beizufügen.

3.

Die ggf. vorhandene EORI-Nummer ist vom Antragsteller anzugeben. Die EORI-Nummer ist jedoch keine Antragsvoraussetzung.4.

Sofern der Fahrzeug- bzw. Behältertyp nicht bzw. nicht ausschließlich am Firmensitz des Antragstellers schlussmontiert wird, sind die
deutschen Produktions/- Entwicklungsstandorte in einer gesonderten Liste zum Antrag anzugeben.

5.

e)




